
14 Oer Dritte Ti'wl/
dens / die Vogthey verwürckt / jedoch soll er derer / ohne vorgehende
RechtlicheErkanntnuß/ nichtentsetzet werden.

§ 9 «
Was aber im Titl von Geistlichen Lehenschafften/ bey dem letz¬

ten § . wegen absonderlicher Bedingend Verordnungen / gemeldt
worden / ist auch von denen Gcist-oder Weltlichen Vogtheyen zu-

von alters hero" ^ ' die

Dorff-

D §. i-
Erstlich / alles was zu Erhaltung des gemainen Weesens in ei¬

nem Dorff nothwendig ist / als Policcy / infcLkions-und andere
Landsfürstliche Ordnungen/ gebührt der Dorff-Obrigkeit darüber

§ . 2.
Der Dorff - Obrigkeit ist auch ins gemain / dasSchenckrecht/

oder Leuthgeben im Dorffdas halbe Jahr / als von St . Georgi / biß
St . Michaelis Tag zueständig . Jedoch solle hiedurch denen Unter-
thanenan deme / so fie diß Orths durch langwierigen ersessenen Ge¬
brauch / in der Leuthgcbschafft hergebracht/ nichts benommen seyn.

§ . 3-
Die Rumdr -und Rauffhändl / welche sich ausser deß Dachtropf-

fen/ md Hauß -Hoffs/ aufsGassen/ und Straffen inn-und ausserdeß
Dorffs zuetragen/und nichtLandsgerichtmäffigseynd/hat dieDorff-
Obrigkeit abzuhandken/undzubestraffen / auch im Fall die Sachen
Landsgerichtmäffig weren / suvd der Dorff-Herr nicht zugleich das
Landtg-ericht hätte / die Thätter Unserer außgangenen neuen Landge,
richts-Ordnung gemäß / dahin zu liefern»

§ ° 4 '



von der Oorff » Hörigkeit.

H.
/

und Wandt / Kirchtag Behuet / einnehmen deß Standgelts / Obsicht
der Rauchfäng / Bestellung deß gemainen Dieners / Wachter / und

und Gehültz/ Einquartier - und Verpflegungs Werck ( jedoch allem
bey denen Durchzügen ) und andere dergleichen zur Gemain inn-und
ausser deß Dorffs gehörige Sachen / zu beobachten / und in gutem
Weesen zu erhalten / und seynd anderer Obrigkeiten daselbst wohnen-
de Unterthanen/und Inleuth in allen diesen Fällen/ der DorffObrig-
keitzu gehorsamben / auch auff Verwaigerung ihre Obrigkeiten sie
dahin anzuhalten / ausser deren Gemainschafftigenaber einige andere

Es gebühret auch in das Gemain der Dorff - Obrigkeit derBlum

§ . 6 .^
Wir wollen aber in allen diesen Dorff - Obrigkeitliche« Fällen/

durch obige Unsere Satzungen / dem jenigen/ was etwo in einem/und
anderemOrth anderst verglichen worden / nichts benommen haben.

Dahero er über alle
Ovil - Klagen / als erste Inürmr,
Nothdmfften/ordentlich zu erkennen / und zu . . . . . . . . . ..
die ^ xpellLriou an Unsere N . Oe . Regierung Vorbehalten.

I.
Deßgleichenseynd alle Straffen / Wandl / und Fälligkeiten / vo«

Schmach/Schelten/Rauff -Rumor -und andern dergleichenHandln/
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